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Information der betroffenen Personen (Bürger) bei 
Direkterhebung (Art. 13 DS-GVO i.V.m. § 5 DSG M-V) 

Schulverwaltung 

 

Verantwortlicher: 

Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte, Rudolf-Breitscheid-Str. 24, 17252 Mirow 
(Deutschland) 

Tel: 039833 280-35, E-Mail: sekretariat@amt-mecklenburgische-kleinseenplatte.de, Web: 
www.amt-mecklenburgische-kleinseenplatte.de 

Datenschutzbeauftragter: 

Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter  eGo-MV, Tel: 0385 77 33 47-51, E-Mail: 
datenschutz@ego-mv.de 

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit: 

Zwecke der Verarbeitungstätigkeit: 

Antrag auf Schulortwechsel nach § 46 Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) 
- Antrag auf Fahrtkosten zum Praktikumsort (§ 110 SchulG M-V) 
- Grenzbetragserhebung (§ 54 SchulG M-V) 

 

Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit: 

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-
GVO erforderlich 
- Schulgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) in der akt. Fassung 
SchulDSVO M-V 
- Verordnung über die Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten bei der Beschaffung von 
Unterrichts- und Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung) vom 11. Juli 1996 (GVOBl. S. 574), 
zuletzt geändert durch 2. In VO v. 3. Juli 1997 (GVOBl. S. 399) 
Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung öffentlicher Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. e 
DS-GVO erforderlich. 
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder einer vorvertraglichen Maßnahme 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO erforderlich. 
 

Kategorien von Empfängern: 

Öffentliche Stelle (Öffentliche-Stelle: Behörde, Organ der Rechtspflege, öffentlich-rechtliche 
Einrichtung des Bundes, bundesunmittelbare Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und 
deren Vereinigungen gem. § 2 Abs. 1-3 BDSG.) 
 

Auftragnehmer (Auftragsverarbeiter): 

FuxMedia GmbH & Co. KG (Dresden) 
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Datentransfer in ein Drittland: 

Es liegt keine geplante Übermittlung in Drittstaaten vor. 
 

Zusätzliche Informationspflichten: 

Speicherdauer der personenbezogenen Daten: 

Besondere/Einzelfall (SchulDSVO M-V § 5 
Aufbewahrungsfristen und Löschung von Daten, Vernichtung von Akten 
(1) Für die Aufbewahrung schulischer Dateien und Akten, auch in elektronischer Form, 
gelten folgende Fristen: 
1.Zweitschriften von Abgangs- und Abschlusszeugnissen, Prüfungslisten der beruflichen 
Schulen (Schüler- und Nichtschülerprüfungen): 45 Jahre, 
2.Schülerstammblätter, Zeugnislisten, Zeugnisdurchschriften (soweit es sich nicht um 
Abgangs- und Abschlusszeugnisse handelt), Klassenbücher, Notenbücher/Notenlisten, 
Nachweishefte, Akten über Schüler- und Nichtschülerprüfungen einschließlich der 
Prüfungsarbeiten: 15 Jahre und 
3.alle übrigen Dateien und Akten: 5 Jahre.) 
 

Rechte der betroffenen Person: 

Sie haben ein Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DS-GVO i.V.m. § 6 DSG M-V) seitens des 
Verantwortlichen über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf 
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), und auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 Abs. 1 DS-GVO). Des Weiteren haben Sie ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DS-GVO). 
 
Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten. 
 

Beschwerderecht: 

Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, 
Lennéstraße 1, 19053 Schwerin 

Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten über die betroffene Person ist teilweise 
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben. 
Die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen. 
 

Folgen der Nichtbereitstellung: 
Keine Antragsbearbeitung möglich 
 

Automatisierte Entscheidungsfindung: 

Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling. 


